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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss 
empfehlen dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 Kosten für die Umstellung der Parkscheinautomaten im 
Jahr 2019 voraussichtlich 

20.000 € 

  

Einnahmen:  

 Mehreinnahmen im Jahr 2019 voraussichtlich 100.000 € 

 Mehreinnahmen im Jahr 2020 voraussichtlich 200.000 € 

  

Finanzierung:  

 Die Finanzierung der Umstellung der Parkscheinautoma-
ten erfolgt im Jahr 2019 aus dem laufenden Budget des 
Amtes 81 

20.000 € 

  

Folgekosten  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2019 von bisher 1,50 
Euro pro Stunde auf 1,80 Euro pro Stunde angehoben werden. 

Die Umsetzung soll Anfang 2019 sukzessive erfolgen. 
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Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
vom 24.10.2018 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss am 24.10.2018  

13 Anpassung der Parkgebühren an Parkscheinautomaten 
Änderung der Parkgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0307/2018/BV 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner ruft den Top auf und eröffnet die Aussprache. 

Es melden sich zu Wort:  
Stadtrat Rothfuß, Stadtrat Ehrbar 

Folgende Hauptaussagen werden vorgetragen: 
Stadtrat Rothfuß merkt an, dass dies eine erfreuliche Maßnahme sei: der ÖPNV wird teu-
rer, die Gebühren für Parkhäuser wurden angehoben und nun die Gebühren für Park-
scheinautomaten anzupassen sei genau der richtige Schritt. Der Vorschlag der Verwal-
tung passt jedoch nicht genau. Die Parkhäuser kosten zwei Euro / Stunden und dies soll-
te dann auch bei den Parkscheinautomaten so sein. Da Automaten aber eine 20 Minu-
ten-Taktung programmiert haben, ist dies so nicht möglich. Der Vorschlag der Verwaltung 
mit 60 Cent / 20 Minuten bleibt hinter der zwei Euro/Stunde-Gebühr zurück, als zweite 
Variante denkbar wäre eine Erhöhung auf 70 Cent/ 20 Minuten, dann liegt der Stunden-
betrag mit 2,10 Euro leicht darüber. Möglich wäre auch eine Umstellung auf 15-
Minutentakt, hier stellt sich die Frage, was technisch einfacher umzusetzen sei. 

Herr Thewalt (Amtsleiter des Verkehrsmanagements) erklärt, dass eine Umprogrammie-
rung aufwendiger sei, worauf Stadtrat Rothfuß erklärt, dass er dann einen Antrag auf Er-
höhung auf 70 Cent/20 Minuten stellen wird. 

Stadtrat Ehrbar stellt den Antrag, die Parkgebühr nicht zu erhöhen. Potentielle Besucher / 
Kunden sollen dadurch nicht abgeschreckt werden. 

Somit lässt Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner über die mündlich gestellten 
Sachanträge abstimmen: 

Sachantrag der CDU-Fraktion: 

Die Parkgebühr zum Parken an Parkscheinautomaten soll nicht erhöht werde. 

Begründung: 

Potentielle Besucher / Kunden sollen dadurch nicht abgeschreckt werden. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 02:08:02 Stimmen 
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Sachantrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 

Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2018 von bisher 1,50 
Euro auf 2,10 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Umsetzung soll Anfang 2019 
sukzessive erfolgen. Die Anlage 01 zur Beschlussvorschlags der Verwaltung 
(0307/2018/BV) ist entsprechend anzupassen.  

Begründung: 

Anpassung an die Gebühren in Parkhäusern, Kostensteigerung für die ÖPNV-Nutzung 

Abstimmungsergebnis: beschlossen mit 08:03:02 Stimmen  

Beschlussvorschlag des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
(Änderung fett dargestellt) 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“ 
mit folgender Änderung: 
Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2018 von bisher 
1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Umsetzung soll Anfang 
2019 sukzessive erfolgen. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Änderung/en 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.11.2018 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 07.11.2018 

6 Anpassung der Parkgebühren an Parkscheinautomaten 
Änderung der Parkgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0307/2018/BV  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis aus der Sitzung 
des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses vom 24.10.2018 und die dort geänder-
te Beschlussempfehlung hin. 

Da von Seiten des Haupt- und Finanzausschusses kein Aussprachebedarf angezeigt 

wird, stellt Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner die Beschlussempfehlung des 
Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses zur Abstimmung: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“ mit fol-
gender Änderung: 

Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2018 von bisher 
1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Umsetzung soll Anfang 
2019 sukzessive erfolgen. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 8 :9 : 0 Stimmen 

Daraufhin ruft Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner den ursprünglichen Beschluss-
vorschlag der Verwaltung zur Abstimmung auf: 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 3 : 11 : 3 Stimmen 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

 

Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung abgelehnt 
Ja 3  Nein 11  Enthaltung 3   
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Sitzung des Gemeinderates vom 22.11.2018 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 22.11.2018 

31 Anpassung der Parkgebühren an Parkscheinautomaten 
Änderung der Parkgebührensatzung 
Beschlussvorlage 0307/2018/BV  

Stadtrat Rothfuß bringt den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, der im Stadtent-

wicklungs- und Verkehrsausschuss beschlossen und im Haupt- und Finanzausschuss 
abgelehnt wurde, erneut ein und begründet diesen. 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“ mit fol-
gender Änderung: 

Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2019 von bisher 
1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Umsetzung soll Anfang 
2019 sukzessive erfolgen. 

In der sich anschließenden kurzen Diskussion erklären Stadtrat Dr. Gradel sowie Stadtrat 
Breer, dass ihre Parteien diesen Antrag genauso ablehnen würden wie den Verwaltungs-
vorschlag selbst. 

Stadträtin Mirow erklärt, dass sie dem Verwaltungsvorschlag zustimmen werde.  

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner ruft den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen zur 

Abstimmung auf: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“ mit fol-
gender Änderung: 

Die Parkgebühren im Stadtgebiet von Heidelberg sollen ab 01.01.2019 von bisher 
1,50 Euro auf 2,10 Euro pro Stunde angehoben werden. Die Umsetzung soll Anfang 
2019 sukzessive erfolgen. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 16 : 22 : 0 Stimmen  

Daraufhin ruft Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner den Beschlussvorschlag 
der Verwaltung zur Abstimmung auf: 

Der Gemeinderat beschließt die als Anlage 01 beigefügte „1. Satzung zur Änderung der 
Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren für das Parken auf öffentlichen Park-
plätzen mit Parkuhren (Parkgebührensatzung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015“. 

Abstimmungsergebnis: abgelehnt mit 19 : 19 Stimmen 
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Im Gremium entsteht Unruhe. Es gibt Irritation wegen des Abstimmungsergebnisses. 

Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz meldet sich zur Geschäftsordnung. Er macht Zweifel am 
Abstimmungsergebnis geltend und beantragt daher erneute Abstimmung. 

Dem folgt ein kurzer Wortwechsel im Gremium, in dem unter anderem bemängelt wird, 

dass die Enthaltungen bei der Abstimmung des Beschlussvorschlages der 
Verwaltung nicht abgefragt worden seien. Daraufhin stellt Oberbürgermeister Prof. 

Dr. Würzner dem Gemeinderat die Frage nach Enthaltungen. Aus den Reihen des Ge-
meinderates wird keine Enthaltung angezeigt. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner stellt daraufhin folgendes  

Abstimmungsergebnis fest: abgelehnt mit 19 : 19 : 0 Stimmen. 

Auch nach dieser Feststellung gibt es immer noch Irritationen im Gremium. Teilweise wird 
noch einmal eine erneute Abstimmung gefordert, teilweise wird die Abfrage der Enthal-
tungen angezweifelt. Nach Bestätigung der Protokollführung, dass eine Abfrage der Ent-
haltungen stattgefunden habe, wird das festgehaltene Abstimmungsergebnis jedoch ak-
zeptiert. 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
Oberbürgermeister 

Ergebnis: abgelehnt 
Ja 19  Nein 19   
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Begründung:  

Historie 

In der Sitzung vom 08.10.2015 hat der Gemeinderat eine neue Parkgebührensatzung beschlossen. 
Hierbei wurden die Gebühren auf 0,50 Euro je 20 Minuten festgelegt. Bei einer maximalen Parkzeit 
von 2 Stunden wurde die Gebühr für eine Stunde somit von 1 Euro auf 1,50 Euro erhöht.  

Verbunden war dieser Beschluss mit einem Arbeitsauftrag an die Verwaltung, 2 Jahre nach Einfüh-
rung der neuen Satzung einen Bericht über die Entwicklung vorzulegen.  

Dieser Bericht wurde im Laufe des Jahres 2018 vorgelegt; die entsprechende Informationsvorlage 
wurde am 17.05.2018 im Gemeinderat behandelt. 
Unabhängig von der Diskussion über die künftige Gestaltung der Gebührenstruktur in Parkhäusern 
war vorgesehen, zunächst keine Gebührenerhöhung vorzunehmen und Anfang 2019 erneut zu be-
richten. 

Vergleich mit anderen Städten 

Wie bereits in der o.g. Vorlage berichtet, wurden im Rahmen einer Umfrage die Parkgebühren von 
Mannheim, Stuttgart, Ludwigshafen, Karlsruhe und Tübingen verglichen. 

Diese Umfrage hatte gezeigt, dass die Stadt Heidelberg mit den derzeitigen Parkgebühren von 1,50 
Euro je Stunde im unteren Bereich liegt. 

In den genannten Städten sind die Tarife häufig im Innen- und Außenbereich unterschiedlich hoch. 
Die Gebühren für den Innenbereich betragen beispielsweise 1,50 Euro je Stunde in Ludwigshafen, 
1,80 Euro je Stunde in Mannheim und 3,50 Euro je Stunde in Stuttgart. 

Vorgeschlagene Erhöhung / Hintergründe 

Im Vorgriff auf den ursprünglich erst für Anfang 2019 vorgesehenen erneuten Bericht wurde unter 
anderem vor dem Hintergrund der Diskussion über die Gebührenstruktur in den Heidelberger Park-
häusern die verwaltungsinterne Prüfung zum weiteren Vorgehen bereits in den letzten Monaten 
durchgeführt. 
Vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostensteigerungen, dem Vergleich mit den umliegenden 
Städten und den voraussichtlich erfolgenden Gebührenerhöhungen in den Parkhäusern ist festzu-
halten, dass eine weitere Anpassung der Gebühren für das Parken im öffentlichen Raum bereits ab 
2019 erfolgen sollte. 
Neben den fiskalischen Aspekten ist dabei ausschlaggebend, dass eine höhere Parkgebühr im öf-
fentlichen Straßenraum (Parkscheinautomaten) tendenziell zu einem geringeren Parksuchverkehr 
führt, da die Parkplatzsuchenden dann „gerne“ dem Parkleitsystem zu den Parkhäusern folgen, wel-
ches die Stadt Heidelberg insbesondere vor diesem Hintergrund betreibt und jeweils auf eigene 
Kosten ergänzt. 

Es wird deshalb vorgeschlagen, die Parkgebühren zum 01.01.2019 von derzeit 0,50 Euro je 20 Mi-
nuten auf 0,60 Euro je 20 Minuten zu erhöhen. Die damit verbundene Steigerung von 1,50 Euro auf 
1,80 Euro pro Stunde ist moderat und im Vergleich zu anderen Städten angemessen. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Durch die Gebührenerhöhung und sukzessive Umstellung an den Parkscheinautomaten werden 
Einnahmeerhöhungen in Höhe von rund 100.000 € im Jahr 2019 und von 200.000 € im Jahr 2020 
erwartet.  

Die Finanzierung der Umstellung der Parkscheinautomaten erfolgt im Jahr 2019. Die Kosten dafür 
betragen voraussichtlich 20.000 € und werden aus dem laufenden Budget des Amtes 81 bestritten. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

QU1 + Solide Haushaltswirtschaft 
  Begründung: 

  Durch die Gebührenerhöhung steigen die Einnahmen der Stadt 
  Ziel/e: 

MO2 + Minderung der Belastung durch den motorisierten Verkehr 
MO7 + „Stadt der kurzen Wege“ und Verkehrsvermeidung fördern 

  Begründung: 

  Tendenziell geht der Parksuchverkehr zurück 
 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 

 

Anlagen zur Drucksache:  

Nummer: Bezeichnung  

01 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Heidelberg über die Gebühren 
für das Parken auf öffentlichen Parkplätzen mit Parkuhren (Parkgebührensat-
zung –ParkGS)“ vom 08. Oktober 2015 
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